
 

 
 
 
 
 
 

 
Satzung 

der Edith-und-Erhard-Bausch-Stiftung  
 

 
§ 1 

Name, Rechtsstellung, Sitz 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Edith-und-Erhard-Bausch-Stiftung“.  
 
(2) Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Bamberg. 

 
 

§ 2 
Stiftungszweck 

 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von gemeinnützigen Projekten im Bereich der Kinder-, 
Jugend- und Altenhilfe in Bamberg. 
 

(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 
 
a) Unterstützung von armen, alten Personen im Einzelfall  

 
b) Unterstützung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen 
 
c) Förderung von Projekten von freien und staatlichen Trägern im Bereich der Altenhilfe 
 
d) Förderung von Projekten von freien und staatlichen Trägern im Bereich der Kinder- und 

Jugendpflege und -fürsorge. 
 

(3) Die Förderung erfolgt jeweils zur Hälfte für die Kinder- und Jugendhilfe einerseits und die Al-
tenhilfe andererseits. 
 

(4) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwe-
cke im Sinn des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 

(5) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen oder einer geeigneten öffentlichen Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Ver-
fügung stellen, wenn diese Stellen mit den Mitteln Maßnahmen nach Absatz 2 fördern. 

 
§ 3 

Einschränkungen 

 

(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergü-
tungen begünstigen. 
 

(2) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung steht den durch die Stiftung Begünstigten auf-
grund dieser Satzung nicht zu. 
 
 



§ 4 
Stiftungsvermögen 

 

(1) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Es besteht 
nach dem Stand vom 1. Juni 2006 aus Bargeld in Höhe von 100.000 €. 

(2) Zustiftungen (Zuwendungen zum Stiftungsvermögen) sind zulässig. Zuwendungen ohne 
Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen können dem Stiftungsvermö-
gen zugeführt werden. 

 

§ 5 
Stiftungsmittel 

 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 
 
1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 
 
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufstockung des Grundstock-

vermögens bestimmt sind; § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt 
 

(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
 

(3) Es dürfen Rücklagen gebildet werden, wenn und solange dies erforderlich ist, um die steuer-
begünstigten satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können, und soweit für die Ver-
wendung der Rücklagen konkrete Ziel- und Zeitvorstellungen bestehen. Der Überschuss der 
Einnahmen über die Unkosten aus Vermögensverwaltung kann im Rahmen der steuerrechtli-
chen Bestimmungen dem Stiftungsvermögen zur Werterhaltung zugeführt werden. 
 
 

§ 6 
Stiftungsorgane und Verwaltung 

 

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Bamberg nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
und nach den sonstigen für die Verwaltung des Vermögens, für die Führung des Haushalts, für die 
Schulden und für das Rechnungs-, Kassen- und Prüfungswesen der Stadt Bamberg geltenden Vorschrif-
ten verwaltet und vertreten. 

 

§ 7 
Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung 

 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse gebo-
ten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder auf-
heben. Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung der Stiftung auswirken können, sind sie der 
zuständigen Finanzbehörde zur Stellungnahme vorzulegen. 
 

(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird oder 
sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. 
 

(3) Beschlüsse nach Absatz 1 und 2 richten sich nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8 
Vermögensanfall 

 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt ihr 
Vermögen an die Stadt Bamberg. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer 
anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen.  

 

§ 9 
Stiftungsaufsicht 

 

Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Oberfranken. 

 
 

§ 10 
In-Kraft-Treten  

 

Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung der Regierung von Oberfranken in Kraft. 
 

 
 
 

 


